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Versicherungssummen- und Beitragsanpassungsklausel 

VSU   Stand 01.07.2014 

1 Anpassung der Versicherungssumme an die Preisentwicklung 

1.1 Ist aufgrund einer gesetzlichen Anpassung der Mindestversicherungssumme die vertraglich ver-
einbarte Versicherungssumme niedriger als die Gesetzliche, so gewährt der Versicherer mit In-
krafttreten der gesetzlichen Änderung Versicherungsschutz in Höhe der gesetzlichen Mindestver-
sicherungssumme. 
Maßgeblich sind die Beträge, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie am 
02. Januar des jeweiligen Anpassungsjahres im Bundesanzeiger veröffentlicht worden sind. Die-
ser wird auf den nächst höheren Tausendbetrag in Euro aufgerundet. 

1.2 Im Falle einer notwendigen Anpassung gilt die angepasste Versicherungssumme mit Inkrafttreten 
der gesetzlichen Änderung als vertraglich vereinbarte Versicherungssumme. 

1.3 Eine Änderung der vertraglich vereinbarten Jahreshöchstleistung des Versicherers findet, unbe-
schadet der Bestimmungen unter 4. dieser Vereinbarungen, nicht statt. 

2 Anpassung des Beitrags an die höhere gesetzliche Mindestversicherungssumme 

Im Falle einer notwendigen Anpassung der Versicherungssumme erhöht sich der Versicherungs-
beitrag am 15. Januar desselben Jahres und zwar um den vereinbarten Erhöhungssatz. Dieser 
beträgt die Hälfte des prozentualen Veränderungswertes zwischen der bisher vertraglich verein-
barten Versicherungssumme und der durch den Gesetzgeber neu bestimmten Mindestversiche-
rungssumme. 

3 Verminderung der gesetzlichen Mindestversicherungssumme 

3.1 Hat der Versicherungsnehmer nur in Höhe der gesetzlichen Mindestversicherungssumme ein-
schließlich etwaiger Anpassungen Versicherungsschutz vereinbart und verringert sich diese, so 
bleibt die bisherige Mindestversicherungssumme als neue vertragliche Versicherungssumme be-
stehen. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch auf ausdrücklichen Wunsch verlangen, dass die Versiche-
rungssumme auf die neue gesetzliche Mindestversicherungssumme für die Zukunft reduziert wird. 

3.2 Übt der Versicherungsnehmer dieses Wahlrecht aus, reduziert sich die Versicherungssumme frü-
hestens zum 15. Januar des Anpassungsjahres auf die neue gesetzliche Mindestversicherungs-
summe. Die vereinbarte Jahreshöchstersatzleistung bleibt hiervon ausgenommen. 

3.3 Im Falle der Verminderung der Versicherungssumme gilt Folgendes: Der Versicherungsbeitrag 
reduziert sich um den hälftigen prozentualen Veränderungssatz von der bisherigen Versiche-
rungssumme und der durch den Gesetzgeber neu bestimmten Mindestversicherungssumme. 

3.4 Unberührt von diesen Bestimmungen bleibt die Möglichkeit des Versicherungsnehmers die Versi-
cherungssumme im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen für die Zukunft zu verändern. Eine 
Reduzierung unterhalb der gesetzlichen Mindestversicherungssumme ist indes ausgeschlossen. 

4 Sonstige Anpassungen an gesetzliche Erfordernisse 

Werden Inhalt und Umfang der Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung gesetzlich  
oder aufgrund einer gesetzlich erlassenen Verordnung oder Verwaltungsanweisung der Erlaub-
nisbehörde geändert, so bestimmen sich die Änderungen in diesem Vertrag nach § 313 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB). 
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5 Erläuterungen 

5.1 Anpassung der Versicherungssumme 
5.1.1 Die Mindestversicherungssumme einschließlich der Jahreshöchstleistung unterliegt einer automa-

tischen gesetzlichen Überprüfung und Anpassung. Anhand der vom Statistischen Amt der Europä-
ischen Union (EUROSTAT) ermittelten Änderung des Europäischen Verbraucherpreisindexes 
(EVPI) veröffentlicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger 
am 02. Januar des jeweiligen Anpassungsjahres die angepassten Mindestversicherungssumme 
und Mindestjahreshöchstersatzleistung. Der Betrag der Mindestversicherungssumme wird vertrag-
lich auf den nächst höheren Tausendbetrag in EUR aufgerundet. 

5.1.2 Ist im Versicherungsvertrag die gesetzliche Versicherungssumme vereinbart, so wird diese bei 
einer gesetzlichen Erhöhung der Mindestversicherungssumme automatisch zum 15. Januar des-
selben Jahres zur neuen vertragliche Versicherungssumme. Gleiches gilt für eine Erhöhung der 
gesetzlichen Mindestjahreshöchstleistung, wenn diese die vereinbarte Jahreshöchstleistung über-
steigt. 

5.1.3 Ist eine höhere Versicherungssumme als die gesetzliche Mindestversicherungssumme vereinbart, 
so erfolgt eine Anpassung der Versicherungssumme erst mit dem Zeitpunkt, zu dem die vertrag-
lich vereinbarte Versicherungssumme die gesetzliche Mindestversicherungssumme unterschreitet. 

5.2 Anpassung des Versicherungsbeitrags an eine Erhöhung des Versicherungsschutzes 
Aufgrund der Erhöhung der Versicherungssumme wird auch der Versicherungsbeitrag angepasst. 
Dieser erhöht sich um die Hälfte des Unterschiedes zwischen der bisherigen vertraglich vereinbar-
ten Versicherungssumme und der neuen durch Gesetz bestimmten Mindestversicherungssumme. 
Beispiel bei bislang vereinbarter gesetzlicher Versicherungssumme: 
Gesetzliche Steigerung der Versicherungssumme um 13 Prozent 
Vertragliche Steigerung der Versicherungssumme um 13 Prozent 
Beitragserhöhung um 6,5 Prozent 
Beispiel bei bislang vereinbarter höherer Versicherungssumme: 
Gesetzliche Steigerung der Versicherungssumme um 13 Prozent 
Vertragliche Steigerung der Versicherungssumme um 7 Prozent 
Beitragserhöhung um 3,5 Prozent 

5.3 Verfahren bei Verringerung der gesetzlichen Mindestversicherungssumme 
Sofern der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz nur im Rahmen der gesetzlichen Mindest-
versicherungssumme vereinbart hat, hat der Versicherungsnehmer bei Verringerung der gesetzli-
chen Versicherungssumme ein Wahlrecht, ob der Versicherungsvertrag entsprechend der Verrin-
gerung der gesetzlichen Versicherungssummen angepasst wird oder ob die bisherige gesetzliche 
Mindestversicherungssumme als neue vertraglich vereinbarte Versicherungssumme bestehen 
bleibt. 
Bei Verringerung der vertraglichen Versicherungssumme verringert sich der Beitrag entsprechend 
dem bei einer Erhöhung geltenden Verhältnis. 
Beispiel: 
Gesetzliche Verringerung der Versicherungssumme um 5 Prozent 
Vertragliche Verringerung der Versicherungssumme um 5 Prozent 
Beitragsänderung um 2,5 Prozent 


